
Anlage 2 zur Drucksache Nr.  ………/2018 

Begründung 

Bebauungsplan Nr. 236, 2. Änd. Stadtteil Calenberger Neustadt 
mit örtlichen Bauvorschriften
Glockseestraße West 

Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB 

Geltungsbereich:

Der Geltungsbereich wird begrenzt durch 
die Spinnereistraße im Nordwesten, im 
Nordosten durch die Braunstraße, im 
Osten durch die Glockseestraße, im 
Süden durch die Verlängerung der 
Lenaustraße und im Westen durch die  
öffentliche Grünfläche der Ihme 
(Grundstück Glockseestraße 33). 
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1. Zweck des Bebauungsplanes 

Der Planbereich befindet sich im nordwestlichen Teil der Calenberger Neustadt im Stadtbe-

zirk Mitte. Dieser Stadtteil ist geprägt sowohl durch Wohnnutzungen aber auch durch eine 

Vielzahl von zentralen Einrichtungen von stadtweiter und überregionaler Bedeutung. Die vor-

handene Wohnbebauung besteht hauptsächlich aus Gebäuden der Gründerzeit und der 

Wiederaufbauphase.  

Das Plangebiet umfasst das Grundstück Glockseestraße 33. Derzeit befindet sich hier einer 

von drei Standorten der Stadtwerke Hannover AG / enercity (nachfolgend: enercity) im Stadt-

gebiet. Im Zuge der Neuausrichtung soll ein zentraler Unternehmenssitz ausgebildet werden. 

Deshalb wird der Standort im Ihmezentrum aufgegeben und die Arbeitsplätze werden im ers-

ten Bauabschnitt untergebracht. Durch die gute Erschließung und zentrale Lage in der Nähe 

zur Innenstadt bietet der Standort optimale Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterent-

wicklung.  

Planerische Zielvorstellung ist – nach weitgehendem Abriss des vorhandenen heterogenen 

Gebäudebestandes – die Weiterentwicklung und Nachverdichtung dieses bislang unterge-

nutzten Standortes. Dieser Standort bietet die Chance die Arbeitsabläufe für das Unterneh-

men an einem Standort zu optimieren und eine angemessene stadträumliche Präsenz von 

enercity am Rande der Calenberger Neustadt zu entwickeln. Dies kann mit dem bestehen-

den Planungsrecht nicht umgesetzt werden.  

Da das Grundstück Glockseestraße 33 ausschließlich als Konzernzentrale von enercity ge-

nutzt werden soll, wird das bestehende Kerngebiet in ein Sondergebiet „Büro, Verwaltung 

und Energieversorgung“ geändert. Dementsprechend soll der Bereich als ein sonstiges Son-

dergebiet (SO) „Büro, Verwaltung und Energieversorgung“ gemäß § 11 BauNVO festgesetzt 

werden. Im Rahmen eines hochbaulichen Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem 

Ideenteil sollten im Vorfeld Möglichkeiten der Nachverdichtung aufgezeigt werden. Dieses 

Ergebnis dient als Grundlage für die Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 236 dient der Nachverdichtung der im Plangebiet 

gewachsenen städtebaulichen Strukturen. Es soll das beschleunigte Verfahren nach § 13a 

BauGB durchgeführt werden. Nach § 13a Abs. 1 BauGB darf das beschleunigte Verfahren 

unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt werden: 

- Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfläche muss weniger als 20.000 m2

betragen. Dieser Grenzwert wird unterschritten.  

- Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet.  

- Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetztes sind nicht beeinträchtigt. 

Mit Bezug auf die aktuelle Novellierung des Baugesetzbuches (in der Fassung der Bekannt-

machung vom 03. November 2017, BGBl. I, Seite 3634) wird auch unter Berücksichtigung 

des in Kapitel 4.8 angeführten Störfallbetriebes im Umfeld des Plangebietes an der Durch-

führung des beschleunigten Verfahrens festgehalten, da die frühzeitige Behördenbeteiligung 
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gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bereits vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden war (vgl. Überlei-

tungsvorschriften des § 245c Abs. 1 BauGB). 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 im 

beschleunigten Verfahren entsprechend. Nach § 13 Abs. 2 kann das Verfahren durch Straf-

fung oder das Weglassen einzelner Verfahrensschritte verkürzt werden. Dies ist hier nicht 

beabsichtigt.  

Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der An-

gabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 

§ 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 

2. Geltendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 236 aus dem 

Jahre 1981, der für das Grundstück Glockseestraße 33 ein Kerngebiet (MK) mit maximal VIII 

Geschossen, eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) 

von 1,9 sowie geschlossene Bauweise festsetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen ori-

entieren sich überwiegend an der vorhandenen Bestandsbebauung, die Flächen für die 

ebenerdigen Stellplätze befinden sich im Bereich um das Baudenkmal sowie im westlichen 

Grundstücksbereich.  

Auf dem Grundstück Glockseestraße 33 ist eine Teilfläche mit einem Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrecht zu Gunsten der Stadtgemeinde Hannover sowie eine Gasregelstation ausgewie-

sen. Nachrichtlich übernommen ist der Schutzstreifen für die Ferngasleitung der Ruhrgas AG 

und Hastra. An der südwestlichen Grundstücksgrenze zum Ihmeuferbereich ist eine Grünflä-

che für Hochwasserschutzanlagen festgesetzt. Entlang der Spinnereistraße, Braunstraße 

und der Glockseestraße ist ein 2,5 m bis 3 m breiter Streifen mit Pflanzbindung ausgewie-

sen. Teilweise kann auf die Festsetzungen verzichtet werden, da sich beispielsweise die Be-

dingungen im Bereich Hochwasserschutz verändert haben und die städtebaulichen Ziele für 

das Grundstück neu gefasst wurden. 

Östlich der Glockseestraße grenzt das Sondergebiet der Berufsbildenden Schule der Region 

Hannover an, südlich davon befinden sich zwei allgemeine Wohngebiete, die ebenfalls im 

Bebauungsplan Nr. 236 festgesetzt wurden. Die Glockseestraße und Teile der angrenzen-

den Braunstraße sind als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt.  

Nördlich der Braunstraße grenzt der Bebauungsplan Nr. 101 aus dem Jahr 1953 an, der ein 

gemischtes Wohngebiet (WM) festsetzt. 

Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. Die ge-

plante Festsetzung Sondergebiet „Büro, Verwaltung und Energieversorgung“ ist aufgrund ih-

rer überwiegenden Nutzungen für Büro-, Verwaltungsgebäude und technische Anlagen zur 

Energieversorgung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, daher ist eine Anpassung des 

Flächennutzungsplans nicht notwendig. 
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3. Städtebauliche Ziele 

3.1 Städtebauliche Situation 

Der ca. 22.000 m² große Planbereich liegt am nordwestlichen Rand der Calenberger Neu-

stadt. Angrenzend an den Stadtteil liegt auf der anderen Seite der Ihme das stadtbildprä-

gende Ihmezentrum aus den 1970er Jahren. In der direkten Nachbarschaft zum Plangebiet 

befindet sich der Betriebshof Glocksee der Hannoverschen Verkehrsbetriebe üstra, das un-

abhängige Jugendzentrum Glocksee, das Theater an der Glocksee und die Berufsbildende 

Schule für Metall- und Elektrotechnik der Region Hannover sowie Wohnbebauung entlang 

der Braunstraße mit überwiegend gewerblicher Erdgeschossnutzung. Hier befindet sich auch 

die Stadtbahnhaltestelle „Glocksee“ der Linie 10. 

Das Plangebiet ist schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts der Standort des Gaswerks. An-

fang des 20. Jahrhunderts wurde das Werk dann von der Stadt übernommen. Das Gaswerk 

wurde schon vor längerer Zeit verlagert, doch erhalten geblieben ist der denkmalgeschützte 

Gasometer von 1882, der derzeit als Kantine genutzt wird. Die übrigen Gebäude wurden 

1962 mehrheitlich in Stahlbetonskelettbauweise errichtet, seit 2007 ist der Standort überwie-

gend durch eine Büronutzung geprägt. Ergänzt wird diese Nutzung durch Lagerflächen und 

ein Leitstellengebäude. Angrenzend befindet sich die öffentliche Grünfläche am Peter-Fech-

ter-Ufer, dieser Bereich gehörte früher zum Gaswerk. Durch die Maßnahmen zum Hochwas-

serschutz, der Ihmevorlandabgrabungen und der Sanierung des alten Gaswerkstandorts 

wurde der Uferbereich zum Park umgestaltet. 

3.2 Städtebauliches Konzept und Wettbewerb 

Für die Entwicklung des Standortes Glocksee zum Zentralstandort von enercity ist im Jahr 

2017 ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil durch 

die enercity Immobilien GmbH & Co. KG im Einvernehmen mit der Landeshauptstadt Hanno-

ver durchgeführt worden. Ziel des Wettbewerbs war es, alternative Lösungsansätze für die 

Entwicklung des Grundstückes zu erhalten.  

Die Aufgabenstellung wurde im Wesentlichen folgendermaßen definiert: 

• Funktionale und bauliche Optimierung des Standortes Glocksee 

• Weiterentwicklung und Verdichtung der bislang untergenutzten Flächen 

• Erhalt von Teilen der Gebäudesubstanz (die Gasdruckregelstation, das ELT-Stationsge-

bäude, das zentral liegende Bürogebäude und den denkmalgeschützten Gasometer) 

• Zusätzliche maximale Baumasse von ca. 50.000 m² Bruttogeschossfläche 

• Organisation des ruhenden Verkehrs 

• Höhenentwicklung der Neubauten 6-geschossig und optional einen Hochpunkt 

• Gestaltung der Eingangsbereiche und Außenanlagen 

• Neue Zugangssituation mit einer Adressbildung zur Spinnereistraße / Braunstraße 

• Berücksichtigung des benachbarten Umfelds 

• Einbindung des Baudenkmals 

• Passivhausstandard 
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Zur Teilnahme waren 24 Büros aufgefordert, davon waren 11 vom Auslober gesetzt und 13 

wurden im Rahmen eines vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren ausgewählt. 15 Arbeiten 

wurden termingerecht eingereicht. Das Preisgereicht bestand aus dem Auslober enercity, 

aus Vertretern der Landeshauptstadt Hannover (Politik und Verwaltung) sowie einem Kolle-

gium von Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern. Nach einstimmiger Entscheidung der 

Jury wurden ein 1. Preis und zwei 2. Preise prämiert. Im Anschluss wurde eine nachgeschal-

tetes Verhandlungsverfahren mit den Preisträgern durchgeführt, um das wirtschaftlichste An-

gebot zu ermitteln. Abschließend wurde der 1. Preisträger, das Büro haascookzemmrich 

Studio 2050 aus Stuttgart von enercity zur weiteren Bearbeitung und zur Umsetzung des 

ersten Bauabschnitts ausgewählt.  

Abbildung 1 Lageplan 

Nach Auffassung des Preisgerichtes zeichnet sich diese Arbeit folgendermaßen aus: 

„Der Entwurf bildet einen stadträumlichen Solitär aus, der unter Einbeziehung des 

Bestandsgebäudes einen großzügigen öffentlichen Platz entwickelt, wobei der Platz vielleicht 

etwas zu groß geraten ist und der Bestandsbau etwas zu stark hervortritt. 

Auch wenn die Form der Schrägstellung des Gebäudes zu diesem Platz unterschiedlich 

gesehen wird, überzeugt der großzügige gläserne Eingangsbereich und insbesondere die 

sich daran anschließende offene und auf vielfältige Kommunikation ausgelegte Innenwelt. 

Die zentrale glasgedeckte Halle bildet einen differenziert gezonten und vielfältig nutzbaren 

Raum, dessen großzügige Öffnung zum Freiraum der Ihme mit der Kantine gut belegt ist. Es 

entsteht eine weitere Verknüpfung zum öffentlichen Raum durch den erdgeschossig 
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angeordneten Konferenzbereich, der – wie auch die Kantine – die Option einer über den 

konzerninternen Bedarf hinausgehenden Nutzung durch die Bevölkerung bietet. 

Die in den Obergeschossen sich um die Halle gruppierenden Büroflächen weisen sehr gute 

Nutzungsstrukturen für alle Büroformen auf und schaffen vielfältige unterschiedlich 

dimensionierte Bereiche der Begegnung und des Austauschs für die Mitarbeiter. Die 

zweigeschossige Begegnungsfläche im Eckbereich im Eingang scheint hier allerding zu viel 

des Guten zu sein und öffnet die Fassade an dieser Stelle zu stark. 

Als Fassadenmaterial wird insbesondere das Bauglas hinterfragt, weniger wegen des 

gewünschten semitransparenten Eindrucks, sondern vielmehr aufgrund der schlechten 

technischen Werte, die aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht problematisch 

erscheinen. Dieses sind die schwierigen Punkte des Entwurfes, der sowohl im Bereich der 

Flächen als auch in den Kosten im oberen Bereich liegt. Zudem wird die sinnvolle 

energetische Ausbildung und Bewirtschaftung des Gebäudes in Frage gestellt. 

Insgesamt überzeugt der Entwurf durch ein vielfältiges kommunikatives Raumgefüge. Es 

stellt sich aber auch die Frage, ob er unter Aspekten der Bautechnik und der 

Wirtschaftlichkeit nach den Vorgaben realisierbar ist.“ 

Die folgenden Arbeiten von Büro Hascher und Jehle aus Berlin und von Büro Dietrich Un-

tertrifaller Architekten aus Bregenz (Österreich) wurden einstimmig als 2. Preisträger 

ausgezeichnet. 

Abbildung 2 Entwurf vom Büro Hascher und Jehle aus Berlin 

Auszug der Jurybeurteilung: „Ein poligonaler Block, in dessen Zentrum der 

denkmalgeschützte Gasometer eine seiner Bedeutung entsprechende Position findet, 

formuliert gegenüber Ihmezentrum und Heizkraftwerk einen maßstäblichen räumlichen 
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Abschluss der Calenberger Neustadt gegenüber Ihme und dem neu geschaffenen Uferpark. 

Geschickt gesetzte Öffnungen stellen Bezüge zum umgebenden Stadtraum her. Positiv 

bewertet wird die Entscheidung den Duktus der gründerzeitlichen Struktur der Neustadt 

weiter zu entwickeln und auf die Setzung von Hochpunkten zu verzichten. Vorteilhaft ist 

insbesondere, dass der vorgezogene 1. Bauabschnitt städtebaulich und funktional für sich 

steht und zeitlich versetzt mit dem 2. Bauabschnitt organisch zusammenwachsen kann.“

Abbildung 3 Entwurf von Büro Dietrich Untertrifaller Architekten aus Bregenz (Österreich) 

Auszug der Jurybeurteilung: „Die Stärke der Arbeit liegt in der städtebaulichen Setzung an 

diesem Ort, die mit dem vorhandenen undefinierten Freiraum einen rautenförmigen Vorplatz 

für enercity bildet. Durch die präzisen Knicke in dem Baukörper und der differenzierten 

Höhenentwicklung wird eine Antwort gegeben auf die verschiedenen stadträumlichen 

Gegebenheiten: Begrenzung des Straßenraums an der Braunstraße, städtischer Platz und 

als Abschluss ein Hochpunkt zur Ihme. Dadurch entsteht im Gegenüber zum linearen 

Bestandsbau ein schöner neuer Innenhof. Durch die Verdrehung des Kopfbaus öffnet sich 

das Gebäude überzeugend zum Flusslauf und bildet einen markanten Abschluss für 

enercity.“

Die Landeshauptstadt Hannover schließt sich grundsätzlich dem Votum des Preisgerichts 

an. Eine entsprechende Überarbeitung des Wettbewerbsentwurfes wurde durchgeführt (Fas-

sade, Kosten). Das im Rahmen des ausgelobten Wettbewerbs für diese Fläche somit 

entwickelte städtebauliche Konzept diente als Grundlage für den Bebauungsplan und trifft 

damit verbindliche Festlegungen für die erforderlichen städtebaulichen, 

landschaftsplanerischen und verkehrsstrukturellen Detailplanungen. Es ist planerisches Ziel 

der Landeshauptstadt Hannover, dieses Konzept, mit dem einen qualitätvolle und der 

Situation angemessene Lösung gefunden wurde, umzusetzen. 
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Im Rahmen der Jurysitzung wurde nur der hochbauliche Realisierungsteil bewertet. Wie be-

reits im Wettbewerb ersichtlich, soll der Planbereich in unterschiedliche Abschnitte entwickelt 

werden. Der nördliche Teil soll kurzfristig umgesetzt werden, beim südlichen Bereich ist eine 

mittel- bis langfristige Entwicklung vorgesehen. 

Das Plangebiet soll ausschließlich als Konzernzentrale von enercity mit Schwerpunkt der 

Energieversorgung und Energiesteuerung entwickelt werden. Aufgrund der örtlichen Gege-

benheit mit der vorhandenen Infrastruktur und historischen Bestandgebäuden ist die Stand-

ortwahl naheliegend.  

3.3 Festsetzungen 

3.3.1 Bauland 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der oben beschriebenen städtebaulichen Zielsetzung wird im Plangebiet ein 

Sondergebiet „Büro, Verwaltung und Energieversorgung“ gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. 

Um die geplante Nutzung realisieren zu können, sind entsprechend Büro-, Verwaltungsge-

bäude und technische Anlagen zur Verteilung und Steuerung von Energie (z.B. Gas, Strom, 

Fernwärme) einschließlich Lager- und Werkstattnutzungen, die der hier genannten Hauptnut-

zung zugeordnet und ihr in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, allgemein zuläs-

sig. Weiterhin sind zu den Hauptnutzungen (Büro, Verwaltung und Energieversorgung) er-

gänzende Nutzungen allgemein zulässig. Dazu gehören Schulungs- und Versammlungs-

räume, ein Servicecenter, eine Betriebskantine, eine Betriebskindertagesstätte sowie Stell-

plätze und Garagen. Damit kann dem Ziel der Konzentration der betrieblichen Aufgaben und 

der Optimierung der Arbeitsabläufe auch durch ergänzende betriebliche Infrastruktur, wie 

beispielsweise eine Kinderbetreuung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder eine Versor-

gung durch die eigene Kantine, entsprochen werden. Angedacht ist die ergänzenden Einrich-

tungen wie beispielsweise die Betriebskantine oder den geplanten Fitnessbereich auch für 

Besucher und Gäste zu öffnen, diese Angebote wären eine gute Ergänzung für das Stadt-

quartier. 

Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 

für die Betriebsleitung, die der genannten Hauptnutzung zugeordnet und ihr in Grundfläche 

und Baumasse untergeordnet sind. Durch die Nutzung als Konzernzentrale die auch zur Ver-

teilung und Steuerung Energie zuständig ist, sind Mitarbeiter notwendig, die jederzeit vor Ort 

sind. Dies lässt sich über entsprechende Dienstwohnungen organisieren. Anlagen für kultu-

relle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind ebenfalls ausnahmsweise zulässig, hierdurch 

besteht die Möglichkeit eine ergänzende Infrastruktur für den Standort zu schaffen, die sich 

auch positiv auf die Entwicklung der Nachbarschaft auswirken kann. 

Der Planbereich wird wie bisher auch weiterhin von enercity genutzt. Die bereits vorhande-

nen Nutzungen werden in erster Linie durch die Arbeitsplätze aus dem Ihmezentrum ergänzt, 

das sind vor allem Büro- und Verwaltungsnutzungen. Die Schaffung des Sondergebiets 

„Büro, Verwaltung und Energieversorgung“ ermöglicht die für den Standort nicht verträgli-
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chen Nutzungen auszuschließen. Das sind Einzelhandelsnutzungen, die im Kerngebiet zu-

lässig sind und dieses auch prägen. Sowie gewerbliche Nutzungen mit Gewerbebetrieben 

aller Art und Lagerhäusern die in Gewerbegebieten zulässig sind. 

Aus städtebaulichen Gründen ist an diesem Standort eine Einzelhandelsnutzung nicht erstre-

benswert, da der Planbereich nicht zu einem zentralen Versorgungsbereich der Landes-

hauptstadt Hannover gehört. Eine zusätzliche Fläche zwischen den beiden Versorgungsbe-

reichen der Innenstadt und der Limmerstraße würde diese schwächen. Aus diesem Grund 

wird an der bisherigen Gebietskategorie Kerngebiet nicht mehr festgehalten. 

Auch andere Nutzungen mit einem hohen Verkehrsaufkommen durch Besucher oder Waren-

ströme sind aus städtebaulichen und verkehrlichen Gründen an diesem Standort nicht dien-

lich. Daher wird von einer Ausweisung eines Gewerbegebiets abgesehen, da die Möglichkeit 

besteht zusätzlich Gewerbebetriebe, Lagerhäuser und Lagerplätze im Plangebiet anzuord-

nen. Diese Nutzungen sind mit dem Standort und der vorgesehenen Nutzungen nicht verein-

bar.  

Maß der baulichen Nutzung 

Für die beiden großen Baufelder sind die Höhenentwicklungen mit einem Höchstmaß (Ober-

kante) der baulichen Anlagen über 51,4 m über N.N. (entspricht der Straßenverkehrsfläche 

der Braunstraße) festgesetzt. Im nördlichen Baufeld im Bereich der Spinnereistraße ist eine 

maximale Oberkante (OK) von 34 m und im südlichen Teil zum zentralliegenden Bestands-

gebäude eine maximale Oberkante vom 27 m zulässig. Im südlichen Baufeld ist eine maxi-

male Oberkante von 25 m zulässig. Bei dem Baufeld mit dem Baudenkmal und dem Baufeld 

des ELT-Stationsgebäude an der Braunstraße wird die Zahl der Vollgeschosse jeweils beibe-

halten. Zulässig sind drei Vollgeschosse beim Baudenkmal und zwei Vollgeschosse für das 

Baufeld des ELT-Stationsgebäudes. 

Die Höchstgrenzen (Oberkannte) der baulichen Anlage kann ausnahmsweise durch techni-

sche Aufbauten, wie z.B. Oberlichter für Treppenhäuser, Entrauchungen für Aufzugsanlagen 

und Treppenhäuser, um bis zu 3,0 m Höhe überschritten werden. 

Die festgesetzten Höhen der Gebäude orientieren sich an den Firsthöhen der Braunstraße 

und der Königsworther Straße. Auf einen Hochpunkt in der Nachbarschaft zum Ihmezentrum 

wurde nach der Auswertung der Wettbewerbsarbeiten verzichtet. Durch die maximal festge-

setzten Oberkannten der baulichen Anlagen bleibt Spielraum für die Ausbildung der jeweili-

gen Geschosshöhen, die abhängig vom Nutzungskonzept und der gewählten Gebäudekon-

struktion variieren können. 

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung des vorliegenden Bebauungspla-

nes soll eine Nachverdichtung des Grundstückes ermöglicht werden. Die Auswirkungen die-

ser Nachverdichtung, insbesondere für die Verschattung der Umgebung, wurden durch die 

3-dimensionale Darstellung der maximalen Baumasse im 3D-Stadtmodell und deren Schat-

tenwurf in Jahresverlauf geprüft. Bereits durch die aktuelle Bebauung des Plangebiets sowie 

durch das Ihmezentrum, die Türme des Heizkraftwerks und die Wohnbebauung in der Len-

austraße ist eine temporäre Verschattung der Umgebung (der westlichen Bebauung der 

Braunstraße, der Sporthalle der Berufsschule und des Betriebsbahnhofes der üstra) von 

Mitte September bis Mitte April gegeben. 
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Durch den Schattenwurf der Nachverdichtung ist eine geringfügige Veränderung für die 

westliche Bebauung der Braunstraße erkennbar. Die Verschattung am Nachmittag beginnt 

früher und die Verschattungszeit verlängert sich insgesamt um einige Minuten. In den Win-

termonaten, wenn die Sonne nur einen niedrigen Sonnenhöchststand hat, ist der Schatten-

wurf der Gebäude länger und benötigt ein längeres Zeitfenster als im Frühling oder Herbst. 

In den Sommermonaten tritt überhaupt keine Verschattung durch die Nachverdichtung auf.  

Auch bei der Sporthalle der Berufsschule an der Glockseestraße, die mit einer Photovoltaik-

anlage auf dem Dach ausgestattet ist, ist eine Verschattung in den Nachmittagsstunden er-

kennbar. Dies wird vor allem durch die Baumasse im südlichen Teil des Planbereiches er-

zeugt. Da an dieser Stelle bisher nur wenige niedrige Baukörper vorhanden waren, ist der 

Unterschied deutlicher zu erkennen. In den Monaten Mai bis August kommt es ab dem spä-

ten Nachmittag bzw. in den frühen Abendstunden zur einer Teilverschattung der südlichen 

Dachfläche. Zwischen September und April kommt es im Laufe des Nachmittags, je nach 

Sonnenneigung sukzessive zu einer Verschattung der gesamten Dachfläche. 

Bei der Verschattung des Betriebsbahnhofs der üstra, wo sich ebenfalls Photovoltaikanlagen 

auf den Dächern befinden, ist eine zusätzliche Verschattung in den Vormittagsstunden er-

sichtlich. Die Monate Mai bis August sind wie bisher verschattungsfrei. Im Zeitraum Septem-

ber bis April kommt es zu einer Teilverschattung der Gebäude von ca. 1-2 Stunden, abhän-

gig vom Winkel der Sonnenhöhe.  

Auch wenn die Grenzabstände nicht unterschritten werden, wird eine teilweise Verschattung 

durch die Neubauten auftreten können. Falls durch die Verschattung von Photovoltaikanla-

gen wirtschaftliche Auswirkungen auftreten, können diese privatrechtlich geregelt werden. 

Insgesamt ist die zusätzliche Verschattung der Umgebung im Jahresverlauf durch die Nach-

verdichtung im Bereich dichter städtischer Bebauung als verträglich zu betrachten. Da bei 

allen betrachteten Bereichen keine dauerhafte Verschattung erkennbar ist und in den Winter-

monaten Zeiträume von min. 3 Stunden ohne Verschattung aufgezeigt wurden.  

Die Grundflächenzahl (GRZ), nach der sich der Grad der Versiegelung des Grundstücks be-

misst, wird für das Plangebiet mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung geringfügig er-

höht und auf 0,7 festgesetzt. Dies ermöglicht die gewünschte Nachverdichtung des Grund-

stücks und sichert so die Umsetzung des Wettbewerbsentwurfs ab. Die Obergrenze gemäß 

§ 17 Abs. 1 BauNVO liegt für sonstige Sondergebiete bei 0,8. Somit liegt die Grundflächen-

zahl des Sondergebiets „Büro, Verwaltung und Energieversorgung“ innerhalb der Obergren-

zen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. 

Im Planbereich wird eine maximale Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,7 festgesetzt. Der 

Wert entspricht einer maximalen Geschossfläche von 57.000 m². Dieser Wert hat sich im 

Rahmen von verschieden Testentwürfen und durch den Ideenteil des Wettbewerbs als Ober-

grenze für die Geschossfläche herausgebildet und soll entsprechend auch ausgenutzt wer-

den können. 

Zur Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan die beschrie-

bene Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl, die maximale Geschossfläche, das 
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Höchstmaß (Oberkannte) der baulichen Anlage über 51,4 m über N.N. und die Zahl der Voll-

geschosse fest. Auf die Festsetzung einer Baumassenzahl (BMZ) kann gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO verzichtet werden, da dies aufgrund der oben genannten Festsetzungen nicht erfor-

derlich ist. 

Im Hinblick auf die festgesetzten Höhenangaben und die zulässige Grundfläche wird jedoch 

bewirkt, dass im Plangebiet eine höhere Geschossflächenzahl / Baumassenzahl ermöglicht 

wird als nach § 17 Abs. 1 BauNVO (GFZ 2,4 / BMZ 10,0) grundsätzlich festgesetzt werden 

darf. 

Die in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten Obergrenzen können aus städtebaulichen Gründen 

überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch 

Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforde-

rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachtei-

lige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Folgende Aspekte sind hier wesent-

lich: 

1. Das Plangebiet verfügt über eine zentrale, d.h. innenstadtnahe Lage mit guten 

Standortqualitäten. Dies begünstigt die Nachverdichtung des Standorts und den Aus-

bau zur Konzernzentrale. 

2. Es besteht ein guter Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. In einer Entfernung 

von ca. 50 m ist die Stadtbahnhaltestelle „Glocksee“ (Stadtbahnlinie 10) mit direkter 

Verbindung zum Hauptbahnhof und in etwa 500 m Entfernung ist die Stadtbahnhalte-

stelle „Schwarzer Bär“ (Stadtbahnlinie 9 und 17) erreichbar. In der Nähe des Kreu-

zungsbereiches von der Spinnereistraße und der Königsworther Straße befindet sich 

die Bushaltestellen „Glocksee“, wo die Buslinie 100/200 verkehrt. 

3. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Überschreitung nicht be-

einträchtigt, da Besonnung und Belüftung u.a. durch die Verkehrsflächen der Spin-

nereistraße, der Braunstraße und der Glockseestraße sowie durch die Freiflächen 

des Ihmeufers sichergestellt sind.  

4. Die vorgesehene Bebauung korrespondiert mit den Höhenlagen der Umgebungsbe-

bauung. Eine die Wohnverhältnisse beeinträchtigende Verschattung von den Nach-

bargrundstücken ist nicht zu erwarten. 

5. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. 

Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden auf der Grundlage des Entwurfes des 1. 

Preisträgers des Wettbewerbs von enercity entlang der vier Baufelder mit Baugrenzen be-

grenzt. Eine Überschreitung der Baugrenzen ist nur ausnahmsweise für untergeordnete Bau-

teile wie beispielsweise Vordächer möglich, wenn diese eine Größe von maximal 2/3 der Ge-

bäudebreite mit eine Tiefe von maximal 3 m nicht übersteigen, somit sind Entwicklungsspiel-

räume vorhanden. Davon ausgenommen ist die nördliche Baugrenze entlang der Spin-

nereistraße, eine Überschreitung dieser Baugrenzen in den öffentlichen Raum ist somit aus-

geschlossen. 

Die Festsetzung einer Bauweise ist aufgrund der konkret festgelegten überbaubaren Flächen 

nicht erforderlich. Die vorhandenen Leitungen in den überbaubaren Flächen sind vor der Be-

bauung in Abstimmung mit den jeweiligen Leitungsträgern zu verlegen, da die Leitungen 
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nicht überbaut werden dürfen. Das betrifft die Ferngasleitung mit ihrem Schutzstreifen, die 

Gas- und Wasserversorgungsleitungen von enercity Netz und die städtischen Fernmeldeka-

bel der Landeshauptstadt Hannover. 

Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich um das Baudenkmal sind Neben-

anlagen gemäß § 14 BauNVO und bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstands-

flächen zulässig wären, sowie Stellplätze und Garagen ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 

die Zugänge zu den Grundstücken, Terrassen, Kinderspielplätze, Fahrradstellplätze, Abfall-

behälterstandorte, notwendige Flächen für die Feuerwehr und / oder den Rettungsdienst und 

Tiefgaragen. Diese Festsetzung dient der Sicherung der Freiflächenqualität um den denk-

malgeschützten Gasometer. Da das Baudenkmal bisher auch vom Umfeld des Plangebiets 

wahrgenommenen wird und den Standort Glocksee historisch prägt, sind Sichtbezüge aus 

der Umgebung zum Gasometer auch weiterhin anzustreben. 

Abstände, Verschattung 

Abweichend zu den bauordnungsrechtlichen Regelungen der Niedersächsischen Bauord-

nung (NBauO) wird zwischen den Gebäuden auf demselben Grundstück, die nicht unmittel-

bar aneinandergebaut sind, innerhalb des Geltungsbereiches ein Abstand von 0,25 H, min-

destens jedoch 3 m festgesetzt. Ziel der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist es das 

Plangebiet nachzuverdichten und die auch weiterhin notwendigen Bestandsgebäude zu in-

tegrieren. Aufgrund der Nutzung als Büro-, Verwaltungs- und Energieversorgungsstandort ist 

eine Reduzierung der Abstände sinnvoll, vergleichbar mit den Abstandsregelungen in Ge-

werbe- und Industriegebieten.  

Wie bereits unter dem Abschnitt „Maß der baulichen Nutzung“ beschrieben, wurde eine Be-

trachtung zur Verschattung der Nachverdichtung und Abstandsreduzierung durchgeführt. 

Dabei wurde festgestellt, dass es auch innerhalb des Grundstücks zu keiner dauerhaften 

Verschattung der Gebäude kommt. Im Jahresverlauf wird es auf Grund der Wanderung des 

Sonnenhöchststandes zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten Verschattung kommen, 

zudem ist das Grundstück bereits jetzt vom Schattenwurf des Ihmezentrum berührt. Durch 

den Schattenwurf der Gebäude sind keine negativen Auswirkungen für gesunde Arbeitsbe-

dingungen innerhalb des Planbereichs zu erwarten. Auch die bauordnungsrechtlichen Forde-

rungen nach ausreichen Belichtung, Belüftung und Besonnung sind erfüllt. 

Zur Ermittlung der Grenzabstände findet § 5 der Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in 

der jeweils gültigen Fassung Anwendung.  

3.3.2 Örtliche Bauvorschrift 

Notwendige Einstellplätze 

Die Herstellung von Stellplätzen wird eingeschränkt. Gemäß § 9 Nr. 1 der Örtlichen Bauvor-

schrift müssen auf der Grundlage des § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO nur 70% der notwendigen 

Stellplätze errichtet werden (s. Anlage 1 zur Begründung des Bebauungspnes). Die Ver-

pflichtung von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen gemäß § 49 Abs. 2 S. 2 NBauO 

ist hiervon nicht berührt.  
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Die Lage des Planbereiches im direkten Einzugsbereiches des öffentlichen Nahverkehrs 

(Stadtbahnhaltestelle Glocksee, Bushaltestelle Glocksee) rechtfertigt eine Reduzierung der 

notwendigen Einstellplätze. Über die Stadtbahnlinie 10 sowie die Buslinien 100/200 ist der 

Bereich bereits hervorragend erschlossen. Nach dem Umbau der Stadtbahnhaltestelle ist 

diese auch barrierefrei erreichbar. Zudem begünstig die zentrale Lage und die gute Anbin-

dung an das Fahrradwegenetz, sowie die zusätzlich auf dem Grundstück vorgesehenen 

Fahrradabstellanlagen die vermehrte Fahrradnutzung. Angestrebt wird gegenwärtig eine Ge-

samtzahl von 250 Fahrradabstellplätzen. 

Bereits jetzt sind ebenerdige Kfz-Stellplätze und überdachte Fahrradstellplätze am Standort 

vorhanden, die Mobilcard von enercity ermöglich den Mitarbeitern eine günstige Nutzung des 

öffentlichen Personennahverkehrs. Durch die Nachverdichtung in der zweiten Ausbaustufe 

werden die Stellplätze gebündelt in einer Parkgarage und/oder Tiefgarage auf dem Grund-

stück untergebracht. Eine Versorgung mit Ladesäulen für Elektromobilität ist für einen Anteil 

der Stellplätze vorgesehen, auch Carsharingplätze sind angedacht. Zudem bietet enercity 

die Möglichkeit des Mobilen Arbeiten, dies reduziert ebenfalls ein zusätzliches Verkehrsauf-

kommen.  

Negative Auswirkungen für die angrenzenden Quartiere werden durch die Stellplatzreduzie-

rung nicht erwartet. Ein zusätzlicher Parksuchverkehr, der verstärkt in den Nachmittags- und 

Abendstunden herrscht, wird nicht begünstigt, da die Mitarbeiter überwiegend tagsüber ar-

beiten.  

Gestaltungsvorschrift 

Ziel der Gestaltungsvorschrift ist es, die städtebauliche Qualität des Entwurfes und deren 

Umsetzung zu sichern. Die getroffenen Gestaltungsvorschriften beziehen sich im vorliegen-

den Fall auf die Ausgestaltung der Dachflächen. 

Der Abstand der technischen Aufbauten auf den baulichen Anlagen muss mindestens  

2,50 m vom Dachrand betragen. Damit sind die Aufbauten von den Verkehrs- und Freiflä-

chen aus nicht wahrnehmbar und können somit nicht zu einer Beeinträchtigung des Stadtbil-

des führen. 

3.3.3 Bau- und Kulturdenkmale 

Im Plangebiet befindet sich der als Einzeldenkmal geschützte Gasometer. In unmittelbarer 

Nachbarschaft liegen die Einzeldenkmäler Theodor-Krüger-Str. 3 und Braunstraße 28 sowie 

die Denkmalgruppen Königsworther Straße und Lenaustraße /Rückertstraße. 

Diese Gebäude und ggf. zugehörige Freiflächen unterliegen den Bestimmungen des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetzes und ihr Umgebungsschutz ist entsprechend zu berück-

sichtigen. Die gem. § 10 NDSchG erforderliche Denkmalrechtliche Genehmigung wird im 

Baugenehmigungsverfahren geregelt. 

Sollten bei den geplanten Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-

den, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 
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meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie dem Niedersächsi-

schen Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fund-

stellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige 

unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-

schutzbehörde die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

3.3.4 Verkehr  

Erschließung 

Das Plangebiet wird bezogen auf den motorisierten Individualverkehr über die Glocksee-

straße, die Lenaustraße, die Braunstraße und die Spinnereistraße erschlossen. Über die Kö-

nigsworther Straße oder die Goethestraße ist eine schnelle Anbindung an das Hannoversche 

Schnellwege- und Fernstraßennetz sichergestellt. 

Im Rahmen einer verkehrlichen Untersuchung vom Büro Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. 

Schubert (s. Abschnitt 5 Gutachten, Nr. [1]) wurde 2017 die Erschließung des Grundstücks 

Glockseestraße 33 bewertet. Dabei wurde die Erschließung für Besucher und Mitarbeiter 

/Anlieferung getrennt betrachtet. Aufgrund der Lage des Grundstücks direkt an der Stadt-

bahnlinie mit dem geplanten Hochbahnsteig und eigenem Gleiskörper ist die Erschließung 

über die Spinnereistraße und Braunstraße eingeschränkt. Eine Zufahrt / Abfahrt in diesem 

Bereich ist nur für die niedrige Anzahl der Besucherstellplätze vorgesehen. Für die Mitarbei-

ter und die Anlieferung soll die Erschließung wie bisher über die Glockseestraße erfolgen. 

Abbildung 4 Variante 2: Ein- und Ausfahrt Braunstraße 

Für die geplanten 30 Besucherstellplätze wurden drei Erschließungsvarianten über die 

Spinnereistraße und die Braunstraße geprüft und bewertet. Eine klare Empfehlung für die 

weitere Planung wurde nicht ausgesprochen, aber Hinweise durch die Bewertung der Vari-

anten auf Grund der verkehrlichen Kriterien gegeben. Die verkehrliche Einschätzung wurde 
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im Wettbewerbsverfahren zur Verfügung gestellt. Durch die Entscheidung für das Bebau-

ungskonzept des 1. Preisträgeres des Wettbewerbs ist danach nur noch eine Erschließung 

(Ein- und Ausfahrt) über die Braunstraße (Variante 2) möglich. 

Die Zufahrt für die Mitarbeiterstellplätze und die Anlieferung soll wie bereits beschrieben 

weiterhin über die Glockseestraße erfolgen. Im Gutachten wurden Auswirkungen durch die 

zusätzlichen Fahrten pro Tag über die bisherige Anbindung Glockseestraße und Lenau- 

straße sowie eine mögliche Anbindung der Glockseestraße an die Braunstraße geprüft. Für 

beide Varianten wurden Prognosebelastungen für den Knotenpunkt Glockseestraße /Lenau- 

straße berechnet. Bei der bestehenden Anbindung wird der nördliche Abschnitt der 

Glockseestraße zukünftig rd. 1.200 Kfz/Werktag aufnehmen, das entspricht einer Erhöhung 

der Querschnittsbelastung von ca. 82%. Für die Lenaustraße wird eine Belastung von annä-

hernd 1.100 Kfz/Werktag prognostiziert, hier beläuft sich die Erhöhung der Querschnittsbe-

lastung auf ca. 46%.  

Abbildung 5 Variante A: Ausfahrt Braunstraße 

Bei der Variante mit einer zusätzlichen Ausfahrt in die Braunstraße ist die Erhöhung der 

Querschnittbelasten in der Lenaustraße mit 800 Kfz/Werktag nur bei 10% und bei nördlichen 

Glockseestraße mit 900 Kfz/Werktag ca. 37%. Bei der Betrachtung der Verkehrsbelastung in 

der Spitzenstunde, ist bei dieser Variante erkennbar, dass es am Nachmittag in der Lenau-

straße zu keiner zusätzlichen Belastung kommt. 

Hinsichtlich der Leistungsberechnung sind die beiden untersuchten Varianten positiv bewer-

tet worden, so das ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von den angrenzenden Knoten-

punkten problemlos aufgenommen werden kann. Im Ergebnis ist eine zusätzliche Ausfahrt 

von der Glockseestraße über die Braunstraße möglich und wird empfohlen. Hierdurch kann 
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sich der abfließende Verkehr über drei verschiedene Wege verteilen und eine zusätzliche 

Belastung der Lenaustraße und Glockseestraße kann verringert werden. Eine Nachverdich-

tung des Plangebiets ist aus verkehrlicher Sicht möglich. 

Im Zuge der geplanten Umbaumaßnahmen der Stadtbahnhaltestelle Glocksee werden wei-

terhin Veränderungen des gesamten Straßenabschnittes der Braunstraße vorgenommen. 

Hierzu gehört die Anordnung der öffentlichen Parkplätze und zusätzliche Baumstandorte.  

Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Plangebiet ist gut an den öffentlichen Nahverkehr (Stadtbahn und Bus) angebunden. 

Nördlich des Grundstücks Glockseestraße 33 befindet sich die Stadtbahnhaltestelle 

Glocksee (Stadtbahnlinie 10), die bis Ende 2022 zum barrierefreien Hochbahnsteig ausge-

baut wird. Über die Linie 10 besteht eine Anbindung an den Hauptbahnhof und somit an das 

gesamte regionale und überregionale öffentliche Personennah- und Fernverkehrsnetz. Im 

Bereich der Spinnereistraße und Königsworther Straße liegt die angrenzende Bushaltestelle 

Glocksee (Buslinien 100/200). Ebenfalls noch in fußläufiger Entfernung befindet sich die 

Stadtbahnhaltestelle „Schwarzer Bär“. Dort verkehren die Linien 9 und 17, wodurch ein An-

schluss zur Station Kröpcke, dem zentralen Knotenpunkt der Stadtbahnlinien, besteht. 

Radverkehr 

Das Plangebiet ist durch die zentrale Lage für den Radverkehr gut erschlossen. Die bereits 

vorhanden überdachten Mitarbeiter- und Besucherfahrradstellplätze auf dem bewachten 

Grundstück sollen im Rahmen der Nachverdichtung des Standortes ausgebaut werden. Die 

gute Anbindung an das Fahrradwegenetz wird durch den Neubau des Hochbahnsteiges ver-

bessert. Durch eine neue Lichtsignalanlage in der Braunstraße wird die Verbindung der 

Dreyerstraße mit der Glockseestraße gestärkt. Des Weiteren entstehen durch die Umgestal-

tung der Braunstraße zahlreiche öffentliche Fahrradbügel über die gesamte Straßenlänge 

verteilt. 

3.3.5 Ver- und Entsorgung

Gas, Wasser 

Die im südöstlich Bereich des Grundstücks liegende Gasdruckregelstation muss aus be-

triebstechnischen Gründen vorerst am vorhanden Standort erhalten bleiben. Diese Nutzung 

hat auch weiterhin Bestandsschutz, von einer konkreten Festsetzung wurde Abstand genom-

men, da technische Anlagen zur Verteilung und Steuerung von Energie (Gas) innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig sind. Im Geltungsbereich dieses Be-

bauungsplans sind im Betrieb befindliche Gas- und Wasserversorgungsleitungen sowie eine 

Ferngasleitung vorhanden die nicht überbaut werden dürfen. Die meisten liegen im dem Be-

reich zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen im östlichen Bereich, wo sich auch 

der Schutzstreifen der Ferngasleitung befindet. 

Im Bereich der Leitungstrassen dürfen keine tiefwurzelnden Bäume angepflanzt werden. Das 

DVGW-Regelwerk GW 125 (Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanla-

gen) ist zu beachten. Alle Absperrarmaturen des Versorgungsnetzes müssen jederzeit zu-

gänglich sein. 
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Strom 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind eine Netzstation (ELT-Stationsgebäude) 

im Bereich der Braunstraße sowie in Betrieb befindliche 110 kV-, 10 kV- und 1 kV-Kabel vor-

handen, zu deren Lage und Verbleib gegebenenfalls in weiteren Planungen entsprechende 

Abstimmungen erforderlich sind. Sollte die Netzstation verlegt werden müssen, ist ein im 

Plangebiet integrierter Standort erforderlich.  

Fernwärme 

Ein Fernwärmeanschluss für das Grundstück ist vorhanden. Die vorhandenen Fernwärmelei-

tungen müssen voraussichtlich umgelegt werden. 

Fernmeldekabel 

Im Bereich des Plangebiets sind städtische Fernmeldekabel vorhanden, die Trassen sollten 

freigehalten, nicht eingeengt oder behindert werden. 

Richtfunktrassen 

Das Plangebiet durchqueren derzeit 13 Richtfunkverbindungen. Bei 10 dieser Punkt-zu-

Punkt-Richtfunkverbindungen befindet sich der Start-/Endpunkt auf dem Bestandsgebäude 

von enercity, welches im Zuge der Nachverdichtung durch einen Neubau ersetzt wird. Dieser 

Punkt kann erst nach Fertigstellung des Gebäudes wieder genutzt werden oder muss kom-

plett verlegt werden. Hier müssen vor Baubeginn Lösungen zwischen dem Grundstücksei-

gentümer und dem Betreiber gefunden werden. Die drei weiteren Richtfunkverbindungen 

durchqueren das Plangebiet, aufgrund der Verbindunghöhe sind keine Auswirkungen durch 

die festgesetzten Gebäudehöhen zu erwarten.  

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung im Plangebiet ist über die vorhandenen Leitungen und Hydran-

ten der umliegenden Straßen sichergestellt. Weitere Hydranten sind nicht notwendig. 

Entwässerung 

Gegenwärtig durchquert ein Mischwassersammler Ei 870/1300 im nordöstlichen Bereich das 

Plangebiet. Dieser Sammler wird bedingt durch den Stadtbahnausbau und die Umgestaltung 

der Braun- und Spinnereistraße verlegt und aus dem Plangebiet entfernt. Zukünftig wird der 

Sammler vor dem ELT-Stationsgebäude durch den Verbindungsweg zur Braunstraße ge-

führt. Eine Entsorgung des Grundstückes mit Schmutzwasser ist dann im Bereich der 

Glockseestraße möglich. Bedingt durch den Umbau der Spinnereistraße wird vor dem Plan-

grundstück in der Spinnereistraße ein Regenwasserkanal neu verlegt. An diesen RW-Kanal 

kann die Niederschlagswasserentsorgung des Plangrundstücks angeschlossen werden. Eine 

dem Plangebiet angemessene Regenwasserbewirtschaftung ist erforderlich. 

Neue Anschlusskanäle dürfen max. DN200 nicht überschreiten.  

Die Einzugsgebiete, die aufgrund der Geländetopografie theoretisch oberflächig über den 

Geltungsbereich des Bebauungsplans entwässern, weisen eine Größe von ca. 110 ha auf. 

Es ist daher damit zu rechnen, dass sich bei Extremniederschlägen signifikante Fließwege 

über das Gelände in Richtung Braunstraße bilden. Durch geeignete Maßnahmen ist dafür zu 

sorgen, dass potenzielle Zutrittspfade im östlichen Bereich des Bebauungsplans (Gebäude-

zugänge, Lichtschächte etc.) nicht in diesem Bereich geplant oder mit geeigneten Maßnah-

men vor Überflutung geschützt werden.  
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Da sich die Geländesenken im Projektgebiet bis an die bestehende Bebauung erstrecken, ist 

zu prüfen, ob sich in diesen Bereichen potenzielle Eintrittspfade in die Gebäude befinden. 

Diese sind ggf. mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen. Dies gilt insbesondere für den 

nordöstlichen Bereich, in dem eine Gefährdung auch aus einer Verbindung zur Gelände-

senke auf der Braunstraße oder der Glockseestraße resultieren kann. Alternativ können die 

vorhandenen Geländesenken bei Neugestaltung des Projektgebiets durch Geländemodellie-

rung ausgeglichen werden. Die konkreten Maßnahmen zum Schutz der baulichen Anlagen 

sind im Baugenehmigungsverfahren abzustimmen. 

Im hier vorliegenden Mischsystem kann das Kanalnetz im Extremregenfall (auch außerhalb 

des Bebauungsplans in den Geländesenken auf der Braun- oder Glockseestraße) über-

stauen und zur Überflutung des nordöstlichen Projektbereichs führen. Daher sind auch in 

diesem Bereich potenzielle Eintrittspfade in die Gebäude ggf. mit entsprechenden Maßnah-

men zu schützen. 

Bei gleichzeitigem Auftreten von Hochwasser und einem Extremregenfall kann es zu Über-

stauereignissen aus nahegelegenen Schächten kommen. Potenzielle Eintrittspfade in die 

Gebäude sind ggf. mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch AHA, Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover. Durch die 

Nachverdichtung des Grundstücks kann ein neues Entsorgungskonzept und die Einrichtung 

neuer, satzungsgerechter Abfallbehälter-Standplätze erforderlich sein. 

4. Umweltverträglichkeit 

4.1 Lärmschutz  

Verkehrslärm 

Das Plangebiet befindet sich entlang der zwei Hauptverkehrsstraßen, der Spinnereistraße 

und der Braunstraße, sowie in unmittelbarer Nähe zur Stadtbahnhaltestelle Glocksee und 

dem Stadtbahnbetriebsbahnhof Glocksee. Im Wesentlichen wird das Gebiet durch den hier 

verursachten Straßenverkehrslärm sowie durch den Lärm, der von der Stadtbahn ausgeht, 

belastet. 

Hinsichtlich des Straßenverkehrslärms sind gemäß Schallimmissionsplan der Landes-

hauptstadt Hannover 2009 im Plangebiet an den Fassaden entlang der Spinnereistraße und 

der Braunstraße Lärmpegel zwischen ca. 60 dB(A) und maximal 70 dB(A) tags sowie zwi-

schen ca. 55 dB(A) und maximal 65 dB(A) nachts zu erwarten.  

Aufgrund des Stadtbahnlärms treten an den zur Spinnereistraße und Braunstraße ausge-

richteten Gebäudefronten Lärmpegel zwischen ca. 55 dB(A) und 60 dB(A) tags auf, nachts 

liegen die Werte zwischen 50 dB(A) bis maximal 60 dB(A).  

Die schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung werden in der DIN 

18005 angegeben. Die sonstigen Sondergebiete sind, soweit sie schutzbedürftig sind, je 
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nach Nutzungsart zu beurteilen. Das festgesetzte Sondergebiet „Büro, Verwaltung und Ener-

gieversorgung“ entspricht von der Nutzungsart den Werten eines Kerngebiets mit maximal 

65 dB(A) tags und in der Nacht maximal 55 dB(A). 

In Anlehnung an die DIN 18005 sind die einwirkenden Verkehrsimmissionen damit so erheb-

lich, dass grundsätzlich Schutzmaßnahmen als erforderlich erachtet werden, um gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können. 

Aus straßenbautechnischer und städtebaulicher Sicht ist kein aktiver Lärmschutz, z.B. durch 

eine Lärmschutzwand möglich, da entsprechende Flächen nicht zur Verfügung stehen. Erfor-

derliche Schutzmaßnahmen können daher nur durch die Festsetzung passiven Lärmschut-

zes erreicht werden. Es wird daher eine Festsetzung getroffen, die vorsieht, dass zum 

Schutz vor Schallimmissionen bei den zur Spinnereistraße, Braunstraße und im nördlichen 

Bereich des Ihmeufers hin orientierten Fensteröffnungen besondere bauliche Vorkehrungen 

(z.B. Grundrissgestaltung, Schallschutzfenster, fensterunabhängige Belüftungen) zu treffen 

sind. Durch die Festsetzung dieser Maßnahme sollen die durch den Verkehrslärm entstehen-

den schädlichen Auswirkungen verhindert werden. Im Ergebnis sollen in den künftigen Ge-

bäuden Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse er-

möglichen. 

Eine exakte Berechnung hierzu erforderlicher bewerteter Schalldämmmaße ist im Rahmen 

der Bauleitplanung jedoch nicht möglich, weil wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die 

Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken noch nicht bekannt sind und erst im 

Baugenehmigungsverfahren festliegen. Die Festsetzungen können daher nur pauschal und 

allgemein vorgenommen werden. Erst im Baugenehmigungsverfahren, wenn die genannten 

Berechnungsparameter konkret festliegen, ist es möglich, Schalldämmmaße entsprechend 

den nachfolgend beschriebenen Gesichtspunkten zu fordern. 

Verbindliche Anforderungen über bestimmte einzuhaltende Innenpegel sind gesetzlich nicht 

vorgeschrieben. Als sinnvolle Grundlage für die Ermittlung mindestens anzustrebender In-

nenpegel erscheint es sachgerecht, die vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung 

– 24. BImSchV) hinzuzuziehen. Diese Verordnung legt Art und Umfang der zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schutzmaßnah-

men für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest, sowie u.a. durch den Bau öffent-

licher Straßen die Immissionsgrenzwerte der hierfür anzuwendenden sechzehnten Verord-

nung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung – 16. BImSchV) überschritten werden. Die 24. BImSchV sieht als anzustrebende In-

nenpegel (Tageswerte) z. B. für Büroräume 42 / 47 dB vor. 

Durch diese Maßnahmen des passiven Lärmschutzes werden somit – auch nach den Er-

kenntnissen der Lärmforschung – Innenpegel gewährleistet, die den Nutzern eine gegen un-

zumutbare Lärmbeeinträchtigungen abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen. Dem liegt 

die Erwägung zugrunde, dass Maßnahmen des passiven Schallschutzes die ihnen zuge-

dachten Schutzwirkung erfüllen, wenn sie die Gewähr dafür bieten, dass Kommunikations- 

und Schlafstörungen vermieden werden. 
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Lärmauswirkung durch das geplante Bauvorhaben 

Die Neugestaltung des Grundstücks ist hinsichtlich der Lärmauswirkungen zu betrachten.  

Die Betriebsabläufe auf dem Gelände selbst werden sich durch den Neubau nicht verändern. 

Typische gewerblich oder industrielle Tätigkeiten finden im Freien nicht statt. Die Geräusch-

emissionen werden vom Fahrzeugverkehr dominiert. Es ist im Vergleich zur Bestandssitua-

tion somit keine relevante Veränderung der Lärmsituation bzgl. Gewerbelärm zu erwarten.  

Durch die höhere Anzahl an Mitarbeitern wird davon ausgegangen, dass das Verkehrsauf-

kommen ansteigt. Beim Zu- und Abfahrtsverkehr auf der Lenaustraße kommt es voraussicht-

lich zu einer Erhöhung der Verkehrsmenge, die - je nach Erschließungsvariante - in einer Er-

höhung des Emissionspegels der Straße von ca. 0,6 bis 1,5 dB resultiert. Diese wird auf-

grund der geringen Werte kaum wahrnehmbar sein.  

Die kumulativ geltenden Anforderungen an den An- und Abfahrtsverkehr auf öffentlichen 

Straßen gemäß TA Lärm Nr. 7.4, dass sich der Pegel nicht um 3 dB(A) erhöhen darf, keine 

Vermischung mit dem vorhandenen Verkehr stattfindet und die Grenzwerte der 16. BImschV 

nicht erstmals oder weitergehend überschritten werden, sind erfüllt.  

Mit der Umsetzung der verkehrlichen Vorzugsvariante einer Öffnung der Glockseestraße zur 

Braunstraße (siehe Abbildung 2, Kapitel 3.3.4 Verkehr) wird die Veränderung in der Lenaus-

traße deutlich geringer ausfallen (Anstieg von ca. 0,6 dB). Die geringen Auswirkungen der 

zusätzlichen Fahrten nur über die bestehende Anbindung der Lenaustraße (Anstieg von ca. 

1,5 dB) können somit minimiert werden.  

4.2 Naturschutz 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind, wie unter Kapitel 1 „Zweck des Bebauungs-

planes“ erläutert, die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 

§ 13a BauGB gegeben. Daher wird von einer Umweltprüfung sowie von einem Umweltbe-

richt abgesehen. Gleichwohl wird in den folgenden Abschnitten geprüft, welche erkennbaren 

Auswirkungen der Bebauungsplan auf die Umwelt und die Schutzgüter mit sich bringt. 

Die Planflächen sind überwiegend versiegelt. Im Umfeld des denkmalgeschützten Hochbe-

hälters befindet sich ein teils älterer Gehölzbestand. Dieser bietet Vögeln Rast-, Brut- und 

Nahrungsmöglichkeiten. Die Gehölze dienen auch der Staubfilterung und tragen zu einem 

kleinklimatischen Ausgleich bei. Der Baumbestand im nördlichen Bereich wurde bereits unter 

der Auflage von Ersatzpflanzungen im Februar 2018 gefällt. 

Eingriffsregelung 

Aufgrund der bereits bestehenden Baurechte durch den Bebauungsplan Nr. 236 und der 

überwiegenden Versiegelung des Planbereiches kommt die Eingriffsregelung nicht zum Tra-

gen. Ein Eingriff in Natur und Landschaft war bereits bisher zulässig. Ein zusätzlicher Eingriff 

in Natur und Landschaft wird durch die vorliegende Bebauungsplanänderung nicht ermög-

licht. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich zudem um einen Bebauungsplan der 

Innenentwicklung, der gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird. 

Danach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 

sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

bzw. zulässig (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforder-

lich.  



Bebauungsplan Nr. 236, 2. Änd. Glockseestraße West 

Seite 22 von 28

Unabhängig davon, dass für den vorliegenden Bebauungsplan keine Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich sind, ist jedoch das planerische Abwägungsgebot (§1 Abs. 7 BauGB) zu beach-

ten. Um den umweltschützenden Belangen in der Abwägung gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gerecht zu werden, sind neue Gebäude, Gebäudeteile und Tiefgaragen dauerhaft und flä-

chendeckend zu begrünen. Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht können zugelassen 

werden, wenn diese im Widerspruch zum Nutzungszweck steht (z.B. bei Dachflächen für Be-

lichtungszwecke oder zur Installation technischer Anlagen, Terrassen). 

Dachbegrünungen bilden einen kleinen, aber durchaus wichtigen Beitrag zur Verbesserung 

der Umwelt: Die kleinklimatischen Verhältnisse werden verbessert (Verminderung der Luft-

stromgeschwindigkeiten und der Temperaturunterschiede im Dachbereich, Filterung von 

Schmutzpartikeln, Erhöhung der Verdunstung). Das Regenwasser kann gespeichert werden 

und es entstehen Standorte für Pflanzen und Tiere. Ferner bilden, insbesondere bei Dä-

chern, die von oben einsehbar sind, auch Dachbegrünungen einen positiven Erlebnis- und 

Erholungswert für den Menschen. 

Des Weiteren sind offene Kfz-Stellplätze durch ein Baumraster zu gliedern, für je 4 Stell-

plätze ist mindestens ein standortheimischer Baum anzupflanzen und zu erhalten. In diesem 

Bereich kann ein Teil der Ersatzpflanzungen untergebracht werden. 

Baumschutz 

Für den Planbereich findet die Baumschutzsatzung Anwendung. Ein Aufmaß der Gehölze 

wurde bereits durchgeführt, um den Umfang erforderlicher Fällungen abschätzen zu können. 

Im Lageplan ist ein Baumbestand von 49 Bäumen dargestellt. Für den ersten Bauabschnitt 

im nördlichen Bereich wurde bereits die Fällung von 17 Bäumen im Februar 2018 durchge-

führt, diese sind im Lageplan dunkler gekennzeichnet. Spätestens nach Fertigstellung des 

Bauvorhabens müssen die Ersatzpflanzungen für alle 17 Bäume auf dem Grundstück durch-

geführt werden. Die Baumstandorte für die Ersatzpflanzungen sind noch nicht verortet und 

werden im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren geprüft. 
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Abbildung 6 Lageplan Baumbestand gemäß Baumschutzsatzung

Artenschutz

Ein Vorkommen schutzrelevanter Arten ist nicht bekannt. Vor Fällung von Gehölzen ist eine 

Überprüfung von möglichen vorhandenen Lebensräumen empfohlen. Dies betrifft die Tierar-

tengruppen Vögel und Fledermäuse. 

4.3 Energieversorgung und allgemeiner Klimaschutz 

Mit der Zielsetzung, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 40 % zu senken (Basis 1990), hat der 

Rat der Landeshauptstadt Hannover die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms 

2008-2020, im Dezember 2008 beschlossen (Drs. 1688/2008). Dazu sind u. a. die Standards 

zum ökologischen Bauen im kommunalen Einflussbereich (Drs. 1440/2007, 1948/2009) um-

zusetzen.  

Der Neubau kann durch gute Wärmedämmung, effiziente Energienutzung und den Einsatz 

erneuerbarer Energien gegenüber dem bisher genutzten Gebäude erheblich zum Klima-

schutz beitragen. Ebenfalls positiv zu bewerten ist der bereits vorhandene Fernwärmean-

schluss des Grundstücks. Die Klimaschutzleitstelle wird enercity möglichst frühzeitig zu den 

relevanten Fragen des Klimaschutzes beraten und wurde bereits im Wettbewerbsverfahren 

beteiligt. 
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4.4 Altlasten 

Der Planungsbereich stellt den räumlich zentralen Teil des zwischen 1825 und 1930 betrie-

benen ehemaligen Gaswerks Glocksee dar. Es liegt eine Detailerkundung von  

PRO UMWELT&Partner, Schwerin (Teil 1 Grundlagenermittlung / Historische Erkundung, 

2009, und Teil 2 Technische / analytische Erkundung, 2010, s. Abschnitt 5 Gutachten, Nr. 

[2]) vor, in denen die historische Nutzung, ermittelte Kontaminationsverdachtsflächen, Ergeb-

nisse der durchgeführten Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie eine Gefähr-

dungsabschätzung der verschiedenen Wirkungspfade dokumentiert sind. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 236 sieht eine Nachverdichtung der bestehenden 

Strukturen bei Fortsetzung der gewerblichen Nutzung durch enercity vor. Die überwiegende 

Nutzung mit Büros und Verwaltungseinrichtungen ergänzt durch Werkstätten für betriebliche 

Anlagen hat eine Bewertung der Boden- und Grundwasserkontaminationen als Gewerbeflä-

che zur Folge.  

Die vorangegangenen Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass im Bereich des Unter-

suchungsgebietes eine flächenhafte diffuse Bodenbeeinträchtigung sowie eine schädliche 

Beeinträchtigung des Grundwassers vorliegen. Ein Handlungsbedarf in Hinblick auf eine Sa-

nierung oder Sicherung der bekannten Kontamination wurde nicht abgeleitet. Die Grundwas-

serverunreinigung wird mittels eines Monitorings der Grundstückeigentümerin überwacht. 

Im Zuge des Bebauungsplanänderungsverfahrens wurde auf Grundlage der bisherigen Er-

kenntnisse geprüft, ob die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 BauGB) gewährleistet 

sind. Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH wurde beauftragt, folgende Fragestel-

lungen in einer Orientierenden Untersuchung abzuklären (S. Abschnitt 5 Gutachten, Nr. [4]) 

• Sind die allgemeinen Anforderungen der Landeshauptstadt Hannover an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden – Mensch 

eingehalten? 

• Unterbinden die geplanten technisch-baulichen Gestaltungen eine bislang nicht aus-

zuschließende Belastung der dort arbeitenden Menschen durch flüchtige Schadstoffe 

in der Bodenluft? 

Auf Oberbodenuntersuchungen wurde letztlich verzichtet, da im Zuge der mit dem geplanten 

Bauvorhaben verbundenen Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen der vorhandene 

Oberboden in den kleinflächigen, nicht versiegelten Grünanlagen ausgetauscht wird bzw. 

eine völlige Neugestaltung stattfindet. Oberboden, der im Zuge der zukünftigen Freianlagen-

gestaltung eingebaut wird, muss den chemischen (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Zuord-

nungswert 0 mit Ausnahme des Gesamten organischen Kohlenstoffes) sowie hygienischen 

(fremdbestandteilsfrei) Anforderungen der Landeshauptstadt Hannover entsprechen. 

Bei den aktuell durchgeführten Bodenluftuntersuchungen wurden lediglich Spuren an Benzol, 

Toluol, Ethylbenzol und Xylol (BTEX-Aromaten) nachgewiesen. Diese sind aller Wahrschein-

lichkeit nach im Zusammenhang mit den diffusen Bodenverunreinigungen auf die vorange-

gangenen Nutzungen zurückzuführen. Alle herangezogenen Bewertungsmaßstäbe wurden 

allerdings unterschritten. 

Demzufolge ist nach aktuellem Kenntnisstand hinsichtlich der Bewertung des Wirkungspfa-

des Bodenluft – Innenraumluft von einer uneingeschränkten Nutzung der Fläche auszuge-

hen. 
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4.5 Gewässerschutz 

Niederschlagswasser 

Niederschlagswasserversickerung 

Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Er-

laubnis erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor 

Baubeginn für die Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unte-

ren Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz) einzu-

reichen. 

Für Hofflächen (Flächen mit Kraftfahrzeugverkehr) gilt die Erlaubnisfreiheit nur, wenn die 

Niederschlagswasserversickerung über den Oberboden (belebte Bodenzone), wie bei Mul-

den- und Flächen-Versickerungsanlagen, ausgeführt wird. 

In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung gemäß 

dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA- Arbeitsblattes A 138, „Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (deutsche Vereinigung 

für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – Januar 2002) durchzuführen. 

Mögliche Niederschlagswassereinleitung 

Sofern eine Einleitung von Niederschlagswasser in die Ihme geplant ist, sind eine wasser-

rechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 und 10 WHG sowie eine strom- und schifffahrtspolizeiliche 

Genehmigung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) erforderlich. 

Grundwasser 

Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 

oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung statt-

findet, ist hierfür grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis der Region Hannover als Un-

tere Wasserbehörde erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 

Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines was-

serrechtlichen Verfahrens nach §§ 8, 9 und 10 Wasserhaushaltsgesetz bei der Unteren Was-

serbehörde der Region Hannover (Team Boden- und Grundwasserschutz Ost) einzureichen. 

Insbesondere bei umfangreichen Grundwasserhaltungen (z.B. für den Bau von Tiefgaragen) 

sind Maßnahmen zur Minimierung von Dauer der Absenkung und der Entnahmemengen vor-

zusehen. Näheres wird im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren geregelt. 

Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während 

der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³).  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist mit hohen Grundwasserständen 

zu rechnen. Bauliche Anlagen sind daher so zu errichten, dass sie mit einer wasserdichten 

Wanne versehen werden. Eine wasserrechtliche Erlaubnis für eine ständige Ableitung von 

hochstehendem Grundwasser über Bauwerksdrainagen kann nicht in Aussicht gestellt wer-

den. 
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Die Landeshauptstadt Hannover führt auf der westlich des Geltungsbereichs gelegenen 

städtischen Grünfläche und in der Ihme ein nachsorgendes Monitoring im Bereich des Sanie-

rungsgebietes des Westteils des ehemaligen Gaswerkes durch. Aufgrund der bekannten 

Grundwasser-Restkontaminationen im Bereich des direkt an das geplante Bauvorhaben an-

grenzenden Ihmevorlandes, ist im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens zu 

berücksichtigen, dass die zwei bislang weitgehend stationären Grundwasserschäden durch 

die zu erwartenden umfangreichen Grundwasserhaltungen nicht nach Osten verzogen wer-

den. Zur Sicherung ist in Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Abteilung 

Boden- und Gewässerschutz der Landeshauptstadt Hannover ein qualitatives Monitoring 

während der Absenkmaßnahme vorzusehen. 

4.6 Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt innerhalb des vorläufig gesi-

cherten Überschwemmungsgebietes der Leine und der Ihme (Bekanntmachung des Nieder-

sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, NLWKN vom 

26.01.2011). 

Gemäß § 78 Abs. 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gelten für die vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebiete die Absätze 1 - 7 des § 78 WHG entsprechend. 

Damit wären nach § 78 Abs. 3 bzw. Abs. 5 WHG wasserrechtliche Genehmigungen bauli-

cher Anlagen ebenso wie für Auffüllungen und Abgrabungen innerhalb des vorläufig gesi-

cherten Überschwemmungsgebietes erforderlich. Das gilt solange, wie die Überschwem-

mungsgebietsverordnung für das betreffende Gebiet nicht geändert worden ist. Unbeachtet 

der Annahme, dass der betroffene Bereich nach den durchgeführten Vorlandabgrabungen 

der Ihme nicht mehr von einem HQ100 betroffen wäre und das signifikante Hochwasserrisiko 

deutlich verkleinert wird. 

Die Untere Wasserbehörde der Region Hannover als zuständige Behörde für die wasser-

rechtliche Genehmigungsverfahren stellt jedoch in Aussicht, dass eine wasserrechtliche Ge-

nehmigung gem. § 78 Abs. 5 WHG abweichend von § 78 Abs. 4 WHG für die Errichtung 

baulicher Anlagen im vorläufig gesicherten bzw. festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

nach derzeitigem Sachstand unter Berücksichtigung des Lageplans (Anlage 9, Genehmi-

gungsplanung, Wasserstände HQ100PLAN-Zustand vom 18.12.2009) zur durchgeführten 

Vorlandabgrabung erteilt werden könnte. 

4.7 Kampfmittel 

Eine Luftbildauswertung des Kampfmitteldienstes hat ergeben, dass der nördliche Bereich 

des Grundstückes und eine kleine Fläche südlich des Gasometers von Kriegseinwirkungen 

(Bombardierung) betroffen waren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Plange-

biet mit Kampfmitteln belastet ist. Von daher wird aus Sicherheitsgründen, insbesondere für 

die nicht unterkellerten Zonen des Plangebietes und unter zur Hilfenahme der Auswertungs-

ergebnisse des Kampfmitteldienstes, eine Bauaushubüberwachung mit anschließender Soh-

lensondierung empfohlen. 
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4.8 Störfallschutz 

Das Plangebiet befindet sind in einem Abstand von ca. 2000 m zu dem Tanklager Hannover-

Süd der VARO Energy Tankstorage GmbH am Standort Neue Speichestraße 18, Stadtteil 

Limmer. Das Unternehmen unterliegt aufgrund der dort verwendeten Stoffe der Zwölften Ver-

ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der sogenannten Stör-

fallverordnung. 

Um die Auswirkung von Störfällen des Tanklagers auf die Umgebung beurteilen zu können 

wurde ein Gutachten (s. Abschnitt 5 Gutachten, Nr. [3]) zur Ermittlung des angemessenen 

Sicherheitsabstandes von der Landeshauptstadt Hannover beauftragt. Im Gutachten vom Ja-

nuar 2018 wird ein angemessener Sicherheitsabstand von 130 m empfohlen. Durch die Be-

teiligung der zuständigen Fachbehörde, dem staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover 

wurde der Abstand geprüft und bestätigt. Die Landeshauptstadt Hannover schließt sich die-

sem Ergebnis an. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans befindet sich somit außerhalb des 

ermittelten angemessenen Sicherheitsabstandes. Es sind keine Auswirkungen für das Plan-

gebiet zu erwarten und keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

5. Gutachten 

[1]   Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 236, 2. Änderung,  

 Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover September 2017 

[2]  Detailerkundung nach § 9 Abs. 2 BBodSchG Gaswerk Glocksee Teilbereich Stadtwerke, 

 Pro Umwelt & Partner, Schwerin 2009/2010 

[3] Gutachterliche Stellungnahme zur Ermittlung eines angemessenen Abstandes für das 

Tanklager Hannover-Süd der VARO Energy Tankstorage GmbH, Hamburg, unter dem 

Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie nach den 

Leitfäden KAS-18 und KAS-32, 

 TÜV Nord, Dr. Eberhard Dachwitz, Hannover Januar 2018 

[4] Orientierende Untersuchung Bebauungsplan-Änderung 236 „Glockseestraße West“ in 

Hannover-Calenberger Neustadt, Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, April 

2018 

Die Landeshauptstadt Hannover hat die Gutachten geprüft. Sie schließ sich den Ergebnissen 

der Gutachten an. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung sind diese Gutachtem einzusehen. 

6. Kosten für die Stadt 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes entstehen keine Kosten für die Stadt. 
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Begründung des Entwurfes Der Rat der Landeshauptstadt 
aufgestellt Hannover hat der Begründung 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, des Entwurfes am 21.06.2018 
Mai 2018 zugestimmt. 

gez. Heesch gez. Lüdke 

(Heesch) 
Fachbereichsleiter Stadtoberamtsrat 

61.11/01.06.2018 

Der Bebauungsplanentwurf und die Begründung des Entwurfes wurden aufgrund der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie aufgrund der öffentli-
chen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB geprüft. Der Bebauungsplanentwurf und die Be-
gründung wurden nicht verändert. 

Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Der Rat der Landeshauptstadt 
September 2018 Hannover hat der Begründung 

der Satzung am 
zugestimmt. 

(Heesch) 
Fachbereichsleiter 

61.11/06.09.2018 
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